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Unterbilanz 

 

Fall 1: Unterbilanz ohne gesetzliche Folgen 
 
Vermögen - Fremdkapital (460 - 340 = 120) ist grösser als 
die Hälfte der Summe aus GESETZLICHEN Reserven und 
Aktienkapital (160/2=80)  120 > 80 = 80  
 
 Unterbilanz ohne gesetzliche Folgen 
  

Fall 2: Hälftiger Kapitalverlust - Unterbilanz mit 
gesetzlichen Folgen 
 

Vermögen - Fremdkapital (405 - 340 = 65) ist kleiner als 
die Hälfte der Summe aus GESETZLICHEN Reserven und 
Aktienkapital (160/2=80)  

Folge: VR muss unverzüglich GV einberufen und 
Sanierungsmassnahmen beantragen 

Fall 3: Überschuldung 

Vermögen deckt das FK nicht mehr. 

Gesetzliche Folgen:  
- Zwischenbilanz zu Fortführung und Veräusserungswerten  
  erstellen 
 
- Revisionsstelle muss die beiden Bilanzen prüfen 
 
- Sofern beide Zwischenbilanzen eine Überschuldung zeigen,  
  muss der VR das Gericht benachrichtigen. 
 
- Richter eröffnet den Konkursfall, kann aber aufgeschoben  
  werden, wenn Aussicht auf Sanierung besteht. 


